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a. Zum Kulturellen: Der wieder aufgenommene Giftmordprozeß Riedei-Guala
fpielt fich in Burgdorf ab. Welch eine Enthüllung der Zeitmoral!

Für die wegen eines während des Krieges verübten Bombenattentates gegen
eine militärifche Uebung feit Jahren fehr wahrfcheinlich unfchuldig zu St. Fran-
zisko im Gefängnis fitzenden „Anarchisten" Mooney und Bilding fcheint endlich

eine Revifion in Ausficht zu flehen. Alfo keine Wiederholung des Falles
Sacco und Vanzetti!

Finnland will die Alkohol-Prohibition aufheben und durch ein gemäßigteres
Syftem erfetzen.

In Jerufalem findet ein panislamitifcher Kongreß ftatt, der ziemlich
judenfeindliche Tendenzen zeigt.1) L. R.

Gründung einer fchweizerifchen Lehrervereinigung für Friedensarbeit. In
Zürich fchloffen fich am 7. November 1931 die radikal-pazififtifchen Lehrergruppen

der Schweiz zur „Schweizerifchen Lehrervereinigung für Friedensarbeit"
zufammen. Die Gründungsverfammlung ftimmte einmütig folgender Kundgebung zu:

Die „Schweizerifche Lehrervereinigung für Friedensarbeit" lehnt die militärifche

Landesverteidigung ab. Sie ift der Ueberzeugung, daß eine folche angefichts

des drohenden Luft- und Giftgaskrieges gar nicht mehr möglich ift. Den
beften Schutz unferes Landes erkennen wir im völligen Vertrauen auf das Recht,
das uns die zahlreichen Schiedsgerichts- und Freundfchaftsverträge, Völkerbunds-
und Kellogpakt, fowie der Internationale Gerichtshof im Haag verbürgen. Wir
fordern die Abrüftung der Schweiz als Beifpiel und erkennen in ihr die Aufgabe
unferes Landes, die die Gefchichte heute von ihm fordert.

Die Lehrerfchaft hat die Aufgabe, den Glauben an Recht und Gerechtigkeit,
den Willen zur Tat in der heranwachfenden Generation zu pflanzen. Wir

verurteilen daher aufs fchärffte jegliche militärifche Ausbildung der Jugend,
fowie die Teilnahme der Schulen an militärifchen Défiles. Um den militärifchen
Geift von den Schulen völlig fern zu halten, ift es notwendig, daß die Lehrer
auf jegliche militärifche Laufbahn verzichten. Wir halten die Aufgabe des
Erziehers als unvereinbar mit derjenigen des Heerführers.

Wir verurteilen die Praxis gewiffer Militärgerichte, Dienftverweigerern aus
Gewiffensgründen die bürgerlichen Rechte abzufprechen und verlangen, daß das

Militärftrafgefetz den Intentionen des Gefetzgebers entfprechend gehandhabt
werde.

Ebenfo proteftieren wir dagegen, daß Rekruten und Soldaten immer wieder
ihrer verfaffungsmäßigen Rechte beraubt werden. Schulkommandanten und
Truppenführer haben nicht das Recht, Zeitungen und Bücher zu konfiszieren.

Wir machen unfere Mitbürger darauf aufmerkfam, daß auch in der Schweiz
die Rüdungsinduftrie zu den blühenden gehört, daß felbd der Bund fich daran
beteiligt. Diefer Zuftand id mit unferer Stellung im Völkerbund und unferer
Neutralität unvereinbar. Diefe Stellung macht es unferem Lande zur Pflicht,
den privaten Waffenhandel zu kontrollieren und jegliche Ausfuhr von Waffen
oder deren Beftandteilen zu verbieten. Wir betrachten es als unfere Aufgabe, den
Abrüftungsgcdanken in unfer Volk zu tragen, die Idee des Rechtes und der
Gewaltlofigkeit zu propagieren und fordern alle gutgefinnten Männer und Frauen
der ganzen Schweiz auf, uns in diefem Befreiungskampfe beizudehen.

Die Gemeinde der Abgefchiedenen. Unfer Freund Heinrich Tutfeh, einer
der eifrigften Träger des Verföhnungsbundes, ein Mann voll hoher und reiner
Opferfähigkeit, id nach langem Leiden, noch jung, in Prag gedorben. L. R.

x) Durch einen Lefer darauf aufmerkfam gemacht, möchte ich nachträglich
noch feddellen, daß bei Anlaß des berüchtigten Defiles in Bülach in Zürich felbft
nur die Kantonsfchule frei bekam, eine andere Schule ohne Erlaubnis frei machte,
dafür aber einen Verweis erhielt.
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